
Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen = Swiss foresty journal =
Journal forestier suisse

Herausgeber: Schweizerischer Forstverein

Band: 123 (1972)

Heft: 12

Rubrik: Forstliche Nachrichten = Chronique forestière

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Abraumfeuer dürfen nicht mehr in bis-
heriger Art gelegt werden. 7. In den
Laubholzbeständen des Ostens wird als

Durchforstungsverfahren die Ah'erfer-

durchforstung am besten helfen, Klebast-
bildung zu vermeiden. 8. Es ist damit zu
rechnen, dass die Verwendung von Herbi-
ziden verboten werden wird. 9. Hinsicht-
lieh der Verwendung von Dünger im
Walde werde die Frage nicht mehr lau-
ten: «Fördert die Düngung das Baum-
Wachstum?» sondern: «Wie wirkt die
Düngung auf die Wasserqualität und die
Wasser-Lebewesen?» 10. Das Streben
nach Höchsterträgen wird sich nicht

ändern; dagegen wix'd diese Frage in neue
Zusammenhänge, wie Grundflächenhai-
tung und Bestandesdichte, gestellt wer-
den. 11. Die Pflege verhältnismässig klei-
ner Wälder in der Nähe von Städten wird
an Bedeutung zunehmen. 12. Bessere
Kenntnisse der Verjüngungsökologie sind
notwendig; sie werden zu grösserer wald-
baulicher Beweglichkeit führen. — Zum
Abschluss des Artikels werden eine An-
zahl weiterer ökologischer Fragen, die
nach Ansicht des Autors vermehrter Er-
forschung bedürfen, aufgezählt: Allelo-
pathie, Energiebilanz, Wasserhaushalt
und Nährstoffkreislauf. F. F/sc/ier
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Bund

Genera/verramm/ung des Sc/xweizerisc/iere
Verbandes /ür JFa/dw/rtsc/xa//

Der Schweizerische Verband für Wald-
Wirtschaft hielt seine diesjährige General-
Versammlung am 3. November unter dem
Präsidium von Ständerat D. ßuri in Bern
ab.

Die Generalversammlung befasste sich
vor allem mit den Traktanden «Holz-
markt 1972/73» und «Bedeutung und Aus-
Wirkungen des EWG-Freihandelsvertrages
für die Schweizer Waldwirtschaft».

Für den Fichten/Tannen-Rundholzmarkt
empfiehlt der SVW, das letztjährige Still-
halteabkommen um ein weiteres Jahr zu
verlängern, so dass den Marktempfehlun-
gen 1969/70 im wesentlichen auch 1972/73
gefolgt werden soll, wobei für besonders
wertvolle Partien entsprechend höhere
Preise vereinbart werden können. Wäh-
rend das Stillhalteabkommen vom Berufs-
Holzhandel und von den Hobelwerken
akzeptiert wurde, lehnte es die Delegation
des SHIV ab. Eine Einigung auf eine ge-
meinsame Marktempfehlung war somit
nicht möglich. Dabei ist hervorzuheben,

dass unsere Rundholzpreise den internatio-
nalen Preisrelationen durchaus entspre-
chen. In Anbetracht der fortschreitenden
Teuerung wird jedenfalls die Wirtschafts-
läge der Waldwirtschaft durch die stagnie-
renden Holzpreise weiterhin empfindlich
beeinträchtigt, um so mehr, als zudem von
den Industrieholz-Abnehmern wesentliche
Preissenkungen gefordert werden. Die
gegenüber dem Vorjahr drastisch ernied-
rigten Preisangebote der HESPA und der
Plattenindustrie werden von der General-
Versammlung aufgrund des Antrages eines
Delegierten lediglich zur Kenntnis genom-
men. Interessant sind die Begründungen
der Industrieholz-Abnehmer für die Preis-
Senkungen:

1. Die erfolgte Preissenkung ist nichts
anderes als ein erster Schritt zur Anglei-
chung der schweizerischen Industrieholz-
preise an diejenigen des Auslandes. Wei-
tere Preissenkungen werden folgen.

2. Die Waldbesitzer sind aufgrund der
gesetzlichen Bestimmungen zur Waldpflege
verpflichtet, also zur Industrieholzlieferung
gezwungen bzw. verurteilt. Es bedeutet
somit ein grosses Entgegenkommen an die
Waldbesitzer, wenn ihnen die Industrie
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das zwangsläufig gelieferte Industrieholz
abnimmt und auf billigere Importe ver-
ziehtet!

3. Der Verwendungsanteil von Restholz
der Sägeindustrie (Schwarten und Spreis-
sei) wird weiterhin steigen.

Alle beteiligten Verbandsorgane des
SVW empfehlen den Waldbesitzern drin-
gend, beim Rundholzeinschlag auf die re-
gionalen Empfehlungen abzustellen und in
jene Bestände auszuweichen, die den Indu-
strieholzanfall so stark wie nur möglich
entlasten. Durch ein möglichst zurückhal-
tendes Industrieholzangebot soll versucht
werden, den nach wie vor übersättigten
Industrieholzmarkt einigermassen zu sa-
nieren.

Im zweiten Teil der Generalversamm-
lung orientierte Botschafter Dr. P.R./öl/es,
Direktor der Handelsabteilung EVD, über
Bedeutung und Auswirkungen des EWG-
Freihandelsabkommens für die schweize-
rische Waldwirtschaft. Der Waldwirtschaft
sollen aus dem Freihandelsabkommen
keine negativen Auswirkungen erwachsen,
sondern es sind im Gegenteil einige, wenn
auch beschränkte Vorteile zu erwarten,
Zwar wird das Holz als Industrieprodukt
gelten, weil von der internationalen Praxis
nicht abgewichen werden konnte und sonst
auch die holzverarbeitende Industrie vom
Zollabbau ausgenommen werden müsste,
was jede Freihandelsregelung verunmög-
liehen würde. Die schweizerische Ver-
handlungsdelegation war jedoch bestrebt,
den wirtschaftlichen Interessen der Wald-
Wirtschaft bei der Ausgestaltung des Frei-
handelsabkommens in gezielter Weise
Rechnung zu tragen. Dies ist in dreifacher
Hinsicht gelungen: Vor allem musste ver-
mieden werden, dass sich durch die Her-
Stellung des Freihandels die Lage der
schweizerischen holzverarbeitenden Indu-
strie, die zu den wichtigsten Kunden der
Waldwirtschaft gehört und einen erheb-
liehen Zollschutz geniesst, verschlechtern
wird. Die Delegation war im Gegenteil be-
strebt, ihre internationale Konkurrenzlage
zu verbessern. Dies ist gelungen, indem
erstens der Zollabbau für die wichtigsten
Papiererzeugnisse der ersten Verarbei-
tungsstufe auf 11 statt 4V4 Jahre erstreckt

werden konnte. Die EWG muss im glei-
chen Zeitraum höhere Papierzölle abbauen
als die Schweiz, und der Druck der skan-
dinavischen Holz-, Zellulose- und Papier-
fabrikanten wird sich schrittweise von der
EFTA auf die EWG verlagern können.
Zweitens hat die Schweiz als einziges Land
einen verlängerten Zollabbau für Span-
platten — 9 statt 4'A Jahre — ausgehan-
delt. Drittens wird die Schutzklausel für
ernsthafte sektorielle und regionale Schwie-
rigkeiten angerufen werden können; vor
allem im Falle von Windwurf und ande-
ren Naturkatastrophen. Deshalb kann die
Holzeinfuhr einer besonderen statistischen
Überwachung unterstellt werden. Gegen-
wärtig wird geprüft, ob besondere gesetz-
geberische Massnahmen in der Schweiz er-
forderlich sind, um im Notfall eine rasche
Handhabung dieser Schutzklausel zu ge-
währleisten. Auch die Schutzklausel der
EFTA ist kürzlich abgeändert worden und
kann jetzt leichter für die Waldwirtschaft
zum Spielen kommen. Das Freihandels-
abkommen wird den Vorteil haben, lang-
fristig die schweizerischen Ausfuhrmög-
lichkeiten für Rundholz zu sichern.

Nach der anschliessenden Diskussion be-
schloss der SVW eine positive Stellung-
nähme zum Freihandelsabkommen, wenn
auch nicht ohne Vorbehalte. Es wird ins-
besondere das Vertrauen auf die folgen-
den Zusicherungen des Chefs des EVD,
Bundesrat Brugger, hervorgehoben:

— dass für Holz und Holzderivate mit
dem Inkrafttreten des Vertrags die sta-
tistische Überwachung der Einfuhren
(surveillance souple) eingeführt wird;

-—- dass die Schutzklausel nach Art. 26 an-
gewendet wird, wenn als Folge landes-
innerer Ursachen, wie zum Beispiel
Windwurf oder Schneedruck, eine Not-
läge für den Wald entstehen sollte;

— dass die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen zur Behebung solcher Not-
lagen in unserem Lande vorbereitet
werden, und

— dass darüber hinaus neben den För-
derungsmassnahmen für die Waldwirt-
schaft Direktbeiträge zur Abgeltung
der Wohlfahrtswirkungen des Waldes
in Aussicht zu nehmen seien. JE. O/r
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